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Die NÖ Landesregierung beehrt sich zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Umweltförderungsgesetz geändert wird, wie folgt Stellung zu nehmen: 

Gegen den Entwurf werden grundsätzlich keine Einwendungen erhoben. 

Es wird jedoch Folgendes angeregt: 

Zu Z. 13: 

Zur KlarsteIlung wird vorgeschlagen, in § 6 Abs. 1 a im Einleitungssatz vor dem Wort "An

käufe" das Wort "der" zu setzen. 

Zu Z. 15: 

Es wird darauf hingewiesen, dass § 6 Abs. 2b bereits aufgehoben ist. Aus den Erläuterun

gen und der Textgegenüberstellung ist zu schließen, dass § 6 Abs. 2c gemeint ist. 
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Zu Z. 27 bis Z. 29 und Z. 31 bis Z. 34: 

Es erscheit sinnvoll, die Reihenfolge der Änderungsanordnungen zu ändern (Z. 27 erst 

nach Z. 29 und Z. 31 und Z. 32 nach Z. 34 zu reihen). Weiters geht aus den Änderungs

anordnungen nicht hervor, dass § 35 alt nunmehr § 43 neu (mit geändertem Inhalt) wird. 

Dies trifft auch auf § 38 alt bzw .. § 47 neu zu. 

Zu Z. 30: 

Es wird darauf hingewiesen, dass § 32 alt (= § 40 neu) derzeit sieben Ziffern aufweist. 

Von daher sollte entweder bloß Z. 4 entfallen oder es sollten neben Z. 5 auch Z. 6 und 

Z. 7 vorgereiht werden. 

Zu Z. 36: 

Es erscheint sinnvoll, in § 47 eine Rechtsbereinigung durchzuführen. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme 

übermittelt. 

Für die Richtigkeit 

der Ausfertigung 

ß~f< 

NÖ Landesregierung 

Dr. Pr ö 11 

Landeshauptmann 
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LA01-VO-13688/001 

1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an das Präsidium des Bundesrates 

3. an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 

des Bundesrates 

4. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

5. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

6. an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst 

7. an den Landtag von Niederösterreich 

(zu Handen des Herrn Präsidenten) 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit 

der Ausfertigung 

/a(4G~' 

NÖ Landesregierung 

Dr. Prö" 

La ndesha uptman n 
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